
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

20.11.2020 
Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger, liebe Jugend! 
 

 #schauaufdichschauaufmich 
 

Die Entwicklungen der letzten Wochen in Bezug 
auf Covid-19 haben dazu geführt, dass ein zwei-
ter Lockdown in Österreich unausweichlich wurde. Die Maßnahmen sollen 

eine Überlastung unseres Gesundheitssystems verhindern und weiterhin die medizinische Versor-
gung gewährleisten. Leider sind wiederum alle gesellschaftlichen Bereiche unseres gewohnten All-
tags betroffen. 
Unser Marktgemeindeamt ist nach wie vor unter bestimmten Voraussetzungen (Besucher-
fenster, Eintritt ins Marktgemeindeamt nur einzeln, tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) für 
den Parteienverkehr zugänglich. 
Weiters sind unter Einhaltung der Hygienebestimmungen und der COVID-19-Maßnahmen folgende 
Tätigkeiten möglich: Abhaltung von Bauverhandlungen, Gemeinderatssitzungen, Benützung der 
Kinderspielplätze im Freien, Abholung von Speisen und Getränken bei den Gastwirten (nur zwi-
schen 6.00 Uhr und 19.00 Uhr) und alle Lieferservices rund um die Uhr. 
Geschlossen bleiben: Fußballplätze, Tennisplätze, Kirchbacher Halle, Indoor-Skaterhalle, 
Turnsaal sowie die Bücherei.  
Das ASZ bleibt für den Zeitraum von 17.11.2020 bis 6.12.2020 ausnahmslos geschlossen. Da-
nach wird wieder nach telefonischer Vereinbarung (Hr. Werner Graßmugg, 0664/9162738) die 
Möglichkeit geboten, ihren Sperrmüll im ASZ abzuliefern. 
Auch die gut bewährte Initiative „Kirchbach-Zerlach hält zusammen“ wurde wieder akti-
viert!  Ein Team aus freiwilligen Jugendlichen und dem Roten Kreuz ist unter der Leitung von Ma-
nuel Suppan bereit, für Sie Essenszustellungen, Einkäufe, Apotheken – Abholungen usw. zu erledi-
gen. Dankenswerterweise stellt die Fahrschule Kirchbach für diese Aktion wieder ein Elektromobil 
gratis zur Verfügung. Bei Bedarf melden Sie sich im Marktgemeindeamt (Tel.Nr.:  03116/2313) o-
der unter 0664/9382300. 
Abschließend wende ich mich noch mit einer Bitte an Sie, damit der neuerliche Lockdown auch die 
notwendige Wirkung entfalten kann: Reduzieren Sie ihre privaten Kontakte in dieser Zeit so gut es 
geht. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag um weitere Ansteckungen zu verhindern. 
Denken wir weiterhin positiv, bleiben wir Corona-negativ! 
Das wünscht Euch Euer Bürgermeister 
 
 
 
PS: Trotz negativem COVID-19 Bescheid gehöre ich zwischenzeitlich zur Kontaktpersonengruppe 1 
und befinde mich bis 24.11.2020 in Heimquarantäne.  Die Amtsgeschäfte erledige ich so gut wie 
möglich im Homeoffice und werde, wo es nicht möglich ist, gut vertreten. Ich freue mich aber schon 
wieder auf den Dienst in der Marktgemeinde. 
                                           

WICHTIG: Bitte unverzüglich die Wasserzählerablesekarte im Gemeindeamt abgeben! 
Ansonsten wird ihr Verbrauch eingeschätzt und vorgeschrieben! Frist 27.11.2020! 

 
Amtliche Mitteilung!                                                                                            zugestellt durch Post.at 
 

MARKTGEMEINDE 

KIRCHBACH-ZERLACH 
AKTUELL 

www.kirchbach-zerlach.at 



Auszahlung Jagdpachtgeld 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach hat in seiner Sitzung am 28.10.2020 die 
Auszahlung der Jagdpachtentschädigung lt. Aufteilungsentwurf in der Zeit vom 09.11.2019 bis 
23.12.2020 während der Amtsstunden durch persönliche Abholung beschlossen. 
Der Auszahlungsbetrag pro Hektar beträgt € 2,50 für die KG Kirchbach, KG Ziprein und KG Zer-
lach. 
Die Pachtentschädigung, die nicht während der Auszahlungsfrist behoben wird, verfällt zugunsten 
der Gemeindekasse und wird für soziale Zwecke verwendet! 
 

Wichtige Informationen für unsere Landwirte 
 

Rinderprämie:  
Förderung für weibliche Rinder mit einem Mindestalter von 24 Monaten. Stichtag für den Stallbe-
stand (mit der AMA Stallregisterliste nachzuweisen) sowie für das Mindestalter ist der 
30.11.2020. Förderung in Höhe von € 40,-- in bar sowie zusätzlich € 30,-- in Kirchbacher Gutschei-
nen zur Erhaltung der Regionalität. 
Die Auszahlung erfolgt vom 01.12. bis 23.12.2020. 
Für die Auszahlung ist die AMA-Stallregisterliste persönlich im Marktgemeindeamt während der 
Amtsstunden des Auszahlungszeitraumes vorzulegen. 
Schweinebesamung:  
Förderung für Schweinebesamungen, Basisförderung in Höhe von € 2,-- je Besamung in bar sowie 
zusätzlich € 1,-- in Kirchbacher Gutscheinen zur Erhaltung der Regionalität. 
Als Obergrenze je Betrieb wird eine Gesamtförderung von € 300,-- festgelegt. 
Die Auszahlung erfolgt vom 01.12. bis 23.12.2020.   
Für die Auszahlung sind die gesammelten Besamungsscheine (Anzahl der Portionen im Zeitraum 
01.12.2019 bis 30.11.2020) persönlich im Marktgemeindeamt während der Amtsstunden des 
Auszahlungszeitraumes vorzulegen. 
Später einlangende Förderansuchen können nicht mehr berücksichtigt werden!  
 

Ausschreibung einer/s Kinderbetreuers/in (Karenzvertretung) 

Wir suchen in der Ganztagsschule bzw. Freizeitbetreuung in Kirchbach (Verein WIKI Kirchbach-Zerlach) ab 
07. Jänner 2021 eine/n motivierte/n Kinderbetreuer/in für eine Teilzeitbeschäftigung mit 32,5 Wochen-
stunden. Dienstzeit Mo- Fr von 11:15 bis 18:15 Uhr (abzügl. 0,5 Std. Pause) 
Aufgaben: 
Qualitativ hochwertige Freizeitgestaltung, Betreuung, Förderung und Versorgung der Kinder mit Mahlzeiten, Un-

terstützung beim Erfüllen schulischer Pflichten (in Zusammenarbeit mit der Schule), administrative Tätigkeiten, 

Umsetzung des pädagogischen Konzeptes, Kooperation/Schnittstelle mit Schulerhalter und Schule, hauswirt-

schaftliche Tätigkeiten. 

Wir erwarten: 
Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kinderbetreuer/in bzw. Tagesmutter/-vater, Freude an der Arbeit mit Kin-

dern, Fähigkeit Kinder im sozialen Lernen zu fördern und bei den Schulaufgaben zu unterstützen, Flexibilität, Em-

pathievermögen und Geduld, Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung, Innovationsfähigkeit in der Gestaltung der 

Bildungsarbeit und Betreuung der Kinder. 

Wir bieten: 
Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit unseren Kindern, Weiterentwicklungsmöglich-
keiten und ein kollegiales Arbeitsumfeld. Mindestentgelt Brutto € 1.611,00 für Kinderbetreuer/in (für Vollbeschäf-
tigung im Ausmaß von 40 Wochenstunden, Stufe 1) 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 11. Dezem-
ber 2020 direkt an Fr. Silvia Krenn, E-Mail: fb.kirchbach@wiki.at., oder auf dem Postweg GTS-Frei-
zeitbetreuung Kirchbach, z.H. Fr. Silvia Krenn, 8082 Kirchbach 29a.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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